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Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten 

(Datengeheimnis) nach Art. 5 Abs.1 DS-GVO und § 8 LDSG 

 

 

von             

  Familienname     Vorname 

 

1.  Ich verpflichte mich, personenbezogene Daten nicht unbefugt zu verarbeiten und das 

Datengeheimnis gemäß § 8 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zu wahren. Personenbe-

zogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn eine gesetzliche Regelung die Ver-

arbeitung erlaubt oder vorschreibt.  

2. Ich werde die Grundsätze gemäß Art. 5 Abs. 1 Datenschutz -Grundverordnung (DS-

GVO) hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten wahren. Diese Grunds-

ätze bestehen aus folgenden Verpflichtungen: 

 Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Per-

son nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 

nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht 

in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet wer-

den („Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Bearbei-

tung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hin-

blick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder 

berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen 

nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, er-

forderlich ist („Speicherbegrenzung“) 

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personen-

bezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrecht-

mäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstö-

rung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisato-

rische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“) 

Personenbezogene Daten dürfen daher nur aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift ver-

arbeitet werden.  



3. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass andere Geheimhaltungspflichten aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen und die Bestimmungen der Dienstanweisung Technische 

und organisatorische Schutzmaßnahmen (TOMs) ebenfalls zu beachten sind. 

4. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen diese Verpflichtung zur Wahrung der Vertrau-

lichkeit personenbezogener Daten gemäß Art. 84 DS-GVO iVm § 25 LDSG mit Frei-

heitsstrafe geahndet werden können; davon unberührt bleibt die Strafbarkeit nach an-

deren Vorschriften, z.B. §§ 203; 353 b Strafgesetzbuch (StGB).  

Des Weiteren können sich auch (zivilrechtliche) Schadensersatzansprüche aus schuld-

haften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. 

5. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter. 

6. Der Text der Verpflichtung, die Dienstanweisung Technische und organisatorische 

Schutzmaßnahmen, die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), sowie das Landes-

datenschutzgesetz (LDSG) sind auf der Homepage der Johannes Gutenberg-Universi-

tät Mainz abrufbar.  

 Datenschutzbeauftragter der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

 Saarstraße 21 

 55122 Mainz 

 E-Mail: datenschutz@uni-mainz.de  

 Telefon: 06131 39 22109 

 

 Die Wortlaute des Artikels 5 DS-GVO und § 8 LDSG sind nachfolgend aufgeführt. 

 

 

            

Ort, Datum     (Unterschrift)    
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§ 8 LDSG 

Datengeheimnis 

 

 

 

(1) Den bei der verantwortlichen Stelle oder in deren Auftrag beschäftigten Personen, die 

dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten haben, ist es untersagt, diese Daten zu ei-

nem anderen Zweck als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verar-

beiten oder unbefugt zu offenbaren (Datengeheimnis). Das Datengeheimnis besteht auch nach 

Beendigung der Tätigkeit fort. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit über 

ihre Pflichten nach Absatz 1 sowie die sonstigen bei ihrer Tätigkeit zu beachtenden Vorschrif-

ten über den Datenschutz zu unterrichten und auf deren Einhaltung zu verpflichten. 

 

Artikel 5 DS-GVO 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

 

(1) Personenbezogene Daten müssen 

a)  auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene 

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verar-

beitung nach Treu und Glauben, Transparenz“); 

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen 

nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverar-

beitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder 

für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar 

mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“); 

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verar-

beitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind 

alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die 

im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich ge-

löscht oder berichtigt werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Per-

sonen nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 

werden, erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert 

werden, soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung 

geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Ver-

ordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefor-

dert werden, ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwe-

cke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke oder für sta-

tistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden („Speicherbe-

grenzung“); 



f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der perso-

nenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder 

unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsich-

tigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss dessen 

Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“). 

 

 


